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1.  VORBEMERKUNG

Das vorliegende Merkblatt bietet einen detaillierten Überblick 
über die für Steuerberater bestehenden Pflichten nach dem 
Geldwäschegesetz. Dargestellt sind neben dem Risikomanage­

ment und den Sorgfaltspflichten auch Dokumentations- und 
Aufbewahrungspflichten sowie die geldwäscherechtlichen Melde­
pflichten. Darüber hinaus befasst sich dieses Merkblatt mit der 
Geldwäscheaufsicht über Steuerberater.

2.  GWG-PFLICHTEN VON STEUERBERATERN

Aufgrund ihrer Stellung als Verpflichtete gem. § 2 Abs. 1  Nr. 12 
GwG unterliegen Steuerberater dem im GwG normierten Pflich­
tenprogramm. Diese Verpflichtung besteht für Steuerberater 
unabhängig von der konkreten Art sowie vom Umfang der tat­
sächlichen Berufsausübung. Kriterien wie z. B. Alter des Steu­
erberaters, Anzahl der betreuten Mandate oder beabsichtigte 
Kanzleiaufgabe sind daher auf die Rolle als Verpflichteter ohne 
Einfluss. Steuerberater sind nicht nur Verpflichtete, wenn sie 
selbstständig in eigener Kanzlei tätig sind, sondern auch wenn 
sie gemeinschaftlich im Rahmen von Berufsausübungsgesell­
schaften oder als angestellte Steuerberater tätig sind.1 Folge der 
Verpflichteteneigenschaft ist, dass Steuerberater die geldwä­
scherechtlichen Pflichten zu erfüllen haben und den geldwäsche­
rechtlichen Prüfungen der für sie zuständigen Steuerberater­
kammer unterliegen.

Das Pflichtenprogramm der Steuerberater setzt sich zusammen 
aus

	— Risikomanagement,
	— Sorgfaltspflichten,
	— Dokumentationspflichten und Aufbewahrungspflichten,
	— Meldepflichten und
	— Mitwirkungspflichten im Rahmen behördlicher Überprüfun­

gen und Auskunftsverlangen.

2.1  Risikomanagement
Steuerberater müssen zur Verhinderung von Geldwäsche und 
von Terrorismusfinanzierung über ein wirksames Risikoma-
nagement verfügen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihrer 
Geschäftstätigkeit angemessen ist (§ 4 Abs. 1 GwG). Das in § 4 
GwG normierte Risikomanagement erfasst die Risikoanalyse 
i. S. d. § 5 GwG und die internen Sicherungsmaßnamen i. S. d. 

1	 Scaraggi-Kreitmayer, Geldwäschebekämpfung, Rn. 8 ff. zu § 2 GwG.
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